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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 11 . Dezember 1991

zur Bestimmung der gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien für die Untersuchungen auf
Rückstände bestimmter Substanzen

' ( 91 / 664 / EWG)

Diesen Referenzlaboratorien kann nach den Bedingungen
des Artikels 28 der Entscheidung 90 / 424/EWG des Rates
vom 26 . Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veteri­
närbereich ( 3 ) eine Finanzhilfe der Gemeinschaft gewährt
werden —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Folgende Laboratorien werden zu Gemeinschaftsreferenz­
laboratorien bestimmt :

a ) für die Rückstände gemäß Anhang I , Gruppen A, I und
A , II der Richtlinie 86/ 469 /EWG :

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Richtlinie 86 /469 /EWG des Rates vom
16 . September 1986 über die Untersuchung von Tieren und
von frischem Fleisch auf Rückstände 0 ), insbesondere auf
Artikel 8 Absatz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Als Verbindungsstelle zwischen den einzelstaatlichen Refe­
renzlaboratorien , die in den Mitgliedstaaten mit der Unter­
suchung von Tieren und deren Fleisch auf Rückstände
beauftragt sind , sollten hochspezialisierte Laboratorien
bestimmt werden , die über die notwendigen Anlagen und
Geräte für diese Art von Techniken verfügen .

Mit der Entscheidung 89 / 187 /EWG (2 ) hat der Rat die in
der Richtlinie 86 /469 /EWG vorgesehenen Befugnisse und
Betriebsbedingungen der Gemeinschaftsreferenzlaborato­
rien festgelegt .

Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 86 / 469 /EWG
müssen nunmehr die Gemeinschaftsreferenzlaboratorien für
die Untersuchungen auf Rückstände bestimmter Stoffe
bestimmt werden .

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en
Milieuhygiene
Antoine van Leeuwenhoeklaan 9

NL-3720 Bilthoven ,

b ) für die Rückstände gemäß Anhang I , Gruppe A , III , a )
der Richtlinie 86 /469 / EWG , ausgenommen Sulfona­
mide :

Laboratoires des médicaments vétérinaires

(CNEVA-LMV)

La Haute Marché , Javené

F-35133 Fougères ,
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c ) für die Rückstände gemäß Anhang I , Gruppe A, III , b )
der Richtlinie 86 /469 / EWG und die Rückstände von
ß-Agonisten und Sulfonamiden :
Bundesgesundheitsamt
Thielallee 88—92

D-1000 Berlin 33 ,

d ) für die Rückstände gemäß Anhang I , Gruppen B , II , a )
und B , II , b ) der Richtlinie 86 /469 /EWG.:
Istituto Superiore di Sanitä
Viale Regina Elena 299
1-00161 Roma .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 11 . Dezember 1991 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. BUKMAN


